
-.. 
• 

!!dS 6ß ~en :ru df!n ste~5raphlgche:~ Prorokoli+m. de-$ Nationalrates. 

~~ XI. C{esetzgebungsperiode 

~~I.r'::-'C\i~._ " 
('~.~\!;i\ 

;W..,r~ 
........ \."'-t...,~ 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

Zl. 520298-2b/69 

Kroatische Minderheit im Burgenland; 
Parlamentarische Anfrage der Abgeord­
neten zu..mNa.tionalrat ROEA .... 1C IfULLER q 

BABANITS und Genossen (1189IJ) an den 
Eundeskanzler~ 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

1113 IA.B. 
;.;; 11 &9 IJ· 
trl~ al\~, .. u .. lnL~t~j 1969 

Am 260 Mä.rz 1969 haben die AbgeordnGten zum Nationalrat 

ROBAK,. MüIJLER, BABAUITS und Genossen unter der Nr. 1189/J 

(siehe 11-2407 der Beilagen zu den.stenographischen Protokol­
len des Nationalrates XIo GP.) an mich die folgende Anfrage 
gerichtet: 

n 1 .. ) Was haben Sie bisher zur Lösung der Ihnen bekann­
ten Minderheitenprobleme im Burgenland unternommen? 

2 .. ) Werden Sie analog der peri00ischen Aussprachen mit 
den beiden slowenischen Minderhsitengruppen die 
beiden Gruppen der kroatischen. Minderheit; d.es Burgen­

landes zu einer Aussprache einladen? 
3 .. ) Wenn ja') wann werden Sie diese Einladungen an. die 

betreffenden G:r'1.lppen ergehen la~~sen?ll 

Im Rab..men der Eeantwortung dieser Anfrage möchte ich zu-
nächst folgendes vOJ.'s.usscJ::J.ickeu: 

Die anfragenden .Abg(~ordneten gehen in. der Begrü:ndung ihrer 
Anfrage davon aus? da . .ß d.~l.e J-1ösung von Minderheitenfragen oder 
genauer gesagt: die Erlassung yon V'orschrifteu, die den Bestand, 

d.ie rechtlichE~ St;ellll:lg und. den Schutz sprachlicher oder ethni­

scher Sondergx'uppen innerhalb des österreichischen Staatsverbandes 
berührell.~ e"oenso wie die Vollziehlmg dieser Vorschriften in die 

a.usschlioßliche Zuständigkeit des Bundes fallen. Diese ,Annahme 

:i.S"G im großen und ganzen begründet .. So hat etwa auch der Verfassungs­
gerichtsho.i" in seinem ErkeDl'ltrüs SlgoNr.33JA/1958 zU.ru Ausdruck gebracht, 
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daß die Regelung der ZUfehörigkei t zu einer nationalen r,~inderhei t 
vom Rompetenztatbestand f13undesverfassung" naoh ~',rt.10 Abso 1 7. .. 1 des 

B-VG erfeßt v'lird und dabeI' sowohl in der Gesetzgebung als Bucb 

in der Vollziehung in die Bundeskompetenz fäll t.GleichvlOhl kann sich 

nach Ansicht des VfGiI allerdings für die, Länder aus Art.16 des B-v'G 

(oder wie zu ergänzen ist: aus einer anderen bundesverfassungs­

gesetzlichen Vorschrift) ergeben:pdaß sie in inrern selbständigen 

\\'irkungskreis in DurchfUhrung eines staatsvertrages ;.,:ai3na:b...men auch 

für nationa] e l\:inderhei ten zu treffen haben .Auf d~Il Gebiete des 

Unterrichtswesens könnte sich eine solche Einschl'&!',kung der im 

übrigen ausschlleßlichen Bundeszuständigkeit allenfalls etwa aus 

Art.14 Abs.3 lit.b des B-VG i~SOw9it ergeben,els die AusfUbrungs­

gesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten der 

äusseren Ürganisatior. der öffentliche:-l rflichtsclmlen Buch für 

Gebiet e mi t einer If ne .. tic.'f181en Einderllei t" ir: eie Alleinkompetenz 

des betreffenden Landes,hier also des ~urgenlandes,fellcn. 

Ich habe - Ulll eue einen weiteren Punkt in der z, egr:.indung der 

vorl iegenden Anfrage ei.czugel:len ~ 'Ni ederhol t der I;,leir..ung /lusdruck 

gegeben)C.aß die Komplexitüt und 1,'ielschicht.igk0i t aller 

Kinderheitenproblems nicht nur die Beachtung stastspolitischer 

- innen- wie außenpolitischer - Gesiuhtspunkte und v61kerrechtlich 

eingegangener Verpflichtungen erfordert,80nde1'n auch nach Lösungen 

ve~l 11'-'" 'i' .:> ""11 ,- (J, b .~. ,,·;·.J-"~,·,\_o,.., T'''';;+<t o a'~s 1.: 81.l~·G, tAle \.;.8n'1 \i!il-.. sn .!?1--l..~r maJ.~g€-; Jenc.e.J.'1 P~_)-l..l. v1.,:':' ..... Ll\..\l.l ri.-A. c .. ;,....... v 

Landes entsprechen und hiebei llicht zuletzt auch der zunächst 
berührten BevölkeruD:3sgruppe jene rechtliche SteLlung einräumen 

und gal'all tL?l'en, auf die si e nach der in t ernntional ön Crdnung 

und nach österreichischeffi Verfassungsrecht Anspruch hat. 

Der Schutz Ilnatiol1aler : .. Cincierüeiten" ist völkerreehtlich 

gewährleistet.Er ist danöben aber e.uch fester Bestandteil der 

nationalen Grundrechtsordnung,zu deren ~:,:esensmer,krnal die 

Unver~usserlichkeit der durch sie verbOrgten Rechte gehört. 

Aus ,all diesen Einsichten heraus war ~ie Bundesregierung - wie 

insbesondere auch die Jahre unmittelbar np.ch dem t .. bschluß 

des österreichischen Staatsvertrages zeigen - stets dar gruN'1sä~z­

lichen Auffassuc€.,da13 I'/iinderbeltenfragen Eußerhalb jedweder 

parteipoli tischen Überlegungen zu stehen haben und nicht ohne 

.. , 
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die Mitwirkung der zunächst berührten Bevölkerungskreise gelöst 
werden könneno Dies gilt im besonderen für jene Fragen, die die 
rechtliche Stellung der Minderheit als Ganzes und das Verhältnis 
dieser Minderheit zum Staat betreffeno All das aber setzt - wie 
etwa das Beispiel der Kärntner Slowenen beweist = voraus, daß 
zunächst innerhalb dieser Minderheit mehr oder minder klare und 
vor allem. einheitliche Vorstellungen darüber bestehen, wo offene 
Probleme existieren und in welcher Form der Staat unter Beachtung 
der ihm verfassungsgesetzlich gezogenen Schranken und der gegen­
über der Völkerrechtsgemeinschaft eingegangenen Verpflichtungen 
zu ihrer Lösung schreiten oder beitragen kanno 

Um einen möglichst vollständigen Überblick über dietat= 
sächlichen Verhältnisse und über die besonderen Anliegen der 
kroatischen Minderheit im Burgenland zu gewinnen, habe ich im 
Interesse einer möglichst umfassenden Unterrichtung der anfragen­
den Abgeordneten die vorliegende parlamentarische Anrrage zum 
Anlaß genommen, an das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das E~suchen um Beantwortung einer Reihe detaillierter, mit dem 
Gegenstand unmittelbar zusammenhängender Fragen zu richteno 

In seiner Antwortnote hat sich das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung zu einer umfassenden Stellungnahme zwar nicht in 
der Lage gesehen, mir aber gleichwohl unter einem dankenswerter 
Weise schriftliche Äußerungen des "Kroatischen Kulturvereines im 
Burgenland lt und der "Konferenz der Bürgermeister und Vizebürger­
meister kroatischer und gemischtspracniger Gemeinden des Burgen­
landes", als deren Vorsitzender der erstanfragende Abgeordnete 
verantwortlich zeichnet, zur Verfügung gestellto Diesen Äußerungen 
entnehme ich, daß es im Burgenland offensichtlich primär darum 
geht, daß innerhalb der Gruppe der kroatisch sprechenden Burgen= 
länder gegensätzliche Meinungen über das Wesen des Minoritäten­
schutzes und darüber bestehen, ob von der Minderheitenpolitik -
vom rechtlichen Besitzstand der Minderheit ausgehend - ein Weniger 
oder ein Mehr verlangt werden sollo Hiebei scheinen in erster 
Linie unterschiedliche Ansichten über die Durchführung der Minder-

heitenregelungen auf dem Schulsektor zu existieren, wobei hier im 
besonderen wiederum vornehmlich die derzeit als bundesgesetzliehe 
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Regelu.ng in Geltung stehende Bestimmung des § 7 des Burgenländi­
sehen Landesschulgesetzes 1937 ~ LGBl" Nro 40, A..n.laß .für Meinungs­
differenzen zwischen den bei den Teilgruppen der kroatischen Minder­
heit isto 

Was gerade diesen besonderen Punkt betrifft~ so ist die Bundes­
regierung schon seit eh und je in ihren Bemühungen um eine sach­
gerechte Minderheitenpolitik davon ausgegangen~ daß im Burgenland' 
- im Gegensatz zu Kärnten - bereits lange vor dem Inkrafttre'cen 
des österreichischen Staatsvertrages und seines Arte 7 eine nach 
wie vor geltende Minderheitenschulregelung bestanden hat~ sodaß -
schon mangels gemeinsamer Initiativen der bei den Teilgruppen der 
kroatischen Minderheit des Burgenlandes, aus denen sich ein anderer 
Wille der Minderheit als Ganzes ergeben haben könnte = mit Grund 
unterstellt werden konnte 9 daß ein allgemeines Bedürfnis nach 
einer dem MinderheiteIl':'fuhulgesetz für Kärnten entsprechenden Rege=> 
lung nicht bestanden hato 

Angesichts der vorhin geschilderten Meinungsverschiederilleiten 
innerhalb der kroatischen Minderheit im Burgenland glaube ich nicht, 
daß es dem Gebot eines sachgerechten Interessenausgleiches oder 
dem Gedanken des gegenseitigen Verständnisses dienlich wäre, wollte 
der Staat - in erster Linie in Gestalt des Gesetzgebers - von sich 
aus den Versuch unternehmen, diese Gegensätze in Form eines ent­
weder von der einen oder von der anderen Teilgruppe abgelehnte~ 
Schrittes zu beseitigeno Ich kann seine Aufgabe vielmehr in dem 
gegebenen Zusammenhang nur darin sehen 9 gemeinsam mit den betrof­
fenen Kreisen nach Möglichkeiten zu suchen, durch die diese Gegen­
sätze überbrückt werden könneno Dem aber hätte meiner Ansicht 
nach die Bereitschaft der beiden Organisationen der kroatischen 
Minderheit im Burgenland vO'ranzugehen, zunächst in zweisei tigen 
Gesprächen die die Minderheit als Ganzes berührenden Probleme 
als gemeinsames Anliegen zu behandeln und nach Möglichkeit für 
ihre Bereinigung im Geiste der Toleranz zu suchen. 

Sollte sich hiebei der gemeinsame Wunsch aller beteiligten 
Teilgruppen ergeben, sich im Rahmen eines umfassenden Gedanken­
austausches mit konkreten Anliegen der Gesamtgruppe der kroatisch 
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sprechenden Burgenländer auseinanderzusetzen, 80 werde ich nach 
dem Beispiel der Kontakte mit den Kärntner Slowenen zusammen 
mit den übrigen sachlich betroffenen Mitgliedern der Bundesregie­
rung - wenn ein solcher Wunsch geäußert werden sollte - für der­
artige Aussprachen gerne zur Verfügung stehen. 

16 .. Mai 1969 
Der Bundeskanzler~ 

~ 
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